
7) Errichtung von E-Ladesäulen auf öffentlichen Verkehrsflächen bedürfen keiner
Baugenehmigung

Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf öffentlich gewidmeten Straßenflächen dürfen durch 
Gemeinden als Straßenbaulastträger grundsätzlich ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. 
Dies hat der Bayrische Verwaltungsgerichtshof bereits mit Beschluss vom 13.07.2018- 8 CE 
18.1071 – entschieden. 
Im zugrunde liegenden Fall wendete sich der Antragsteller gegen die Errichtung zweier E-
Ladesäulen durch die Landeshauptstadt München. Durch die vier Ladepunkte der Säulen können 
vor seinem Wohnhaus vier Parkplätze nur noch zum Aufladen von Elektrofahrzeugen genutzt 
werden und stehen daher nicht mehr als allgemeine Parkflächen zur Verfügung. Trotz allgemein 
bekannter Parkplatznot hält der Bayrische Verwaltungsgerichtshof dies für richtig. Bei den E-
Ladesäulen handle es sich um Verkehrsanlagen, die relativ leicht errichtet werden könnten und 
die der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dienten; damit stellten sie Straßenbestandteile 
dar. Denn der ungehinderte Verkehrsfluss mit Elektromobilen setze eine ausreichende 
innerstädtische Ladeinfrastruktur voraus, wodurch auch Beeinträchtigungen des übrigen 
Verkehrs verhindert würden. 




